
AIKIDO FÖDERATION DEUTSCHLAND e.V.
Sekretariat der Geschäftsstelle · Weidkoppel 76 · 22179 Hamburg 
Telefon (040) 69 21 38 15 · sekretariat@aikido-foederation.de 
www.aikido-foederation.de 

VORSCHLAG FÜR EINEN EHRENDAN / DANGRADUIERUNG AB DEM 5. DAN
Stand 11/2024

Abgabe bis zum:
20.09.2025

Der/die Vorschlagende

Name, Vorname �

Graduierung                                 Dōjō �

Der/die Vorgeschlagene

Vorgeschlagene Graduierung:                Dan

Name, Vorname                                                                               Geburtsdatum �

Dōjō �     

Durchschnittliche Trainingstage pro Woche                                    durchschnittliche Trainingstage pro Jahr   �

Derzeitige Graduierung               Dan    seit                                     durch  �

Datum Aikikai-Registrierung                                Aikikai-Membership-Nr.                           AiFD-Mitglied seit �

Wurde die bisherige Graduierung in einem anderem Verband als der AiFD abgelegt?:              ja            nein

Mitgliedschaft in einem anderen Aikidō-Verband von                                                      bis �

Funktion im Dōjō                                                                              Funktion in der AiFD �

Wurde der/die Vorgeschlagene im Vorhinein über den Vorschlag informiert?               ja            nein

    Ich habe dem Vorschlag eine Erläuterung und Begründung entsprechend der Anlage auf den folgenden Seiten beigefügt.

   Die Kopie der ersten Seiten (Mitgliedsnummer und Graduierung) des Yudansha-Book habe ich beigefügt.

Ort, Datum                                                                    Unterschrift der/des Vorschlagenden �

ACHTUNG: Nur vollständige Anträge, die mit Begründung bis zum 20.09. eingehen, können berücksichtigt werden

Bitte vollständig ausgefüllt an den Sprecher  
des Grading Committees
ntk@aikido-foederation.de
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A. �Erläuterung/Begründung des Vorschlages bitte auf einem separaten Din A4-Blatt  
in englischer Sprache in folgender Strukturierung

Brief record of the nominee

1.	 Relationship to the recommender / die Beziehung zwischen Nominiertem und Empfehlendem

2.	� Frequency of teaching (from the recommender to the nominee) / die Häufigkeit, mit der der Nominierte den Unterricht des 
Empfehlenden erhält

3.	� Reasons for Recommendation / die Gründe für die Empfehlung (Besondere Qualitäten des/der Kandidaten/in; u.a. besonderes 
Engagement oder Qualität als Trainer/in sowie Unterrichtserfahrung, vorbildhafte Haltung und Engagement im Sinne des Aikidō 
und Persönlichkeit, Beitrag zur Verbreitung des Aikidō etc.)

4.	� Brief sketch of nominee’s Aikidō career, position in your dōjō/organization, etc. / kurze Aikidō-Geschichte des/der  
Kandidaten/in, Informationen über die Position des/der Nominierten im Dōjō oder des Verbandes. (u.a. Beginn mit dem Training, 
Trainingsorte, Teilnehme an Lehrgängen, Training im Ausland oder anderen Dōjōs, Japanaufenthalt etc.) 

5.	 �If the nominee was promoted to the current rank in a different organization, please explain the reasons of the change  
of organization. / Sofern die derzeitige Graduierung in einem anderen Verband abgelegt wurde, sind die Gründe für den 
Wechsel des Verbandes anzugeben.

6.	 �Please write down the nominee’s average days of practice in 1 week, and the average days of practice in 1 year,  
including the days when the nominee is teaching. (Even if the nominee practices several hours in a day, it stills only 
count as 1 day.) / Durchschnittliche Trainingstage pro Woche und pro incl. der Tage des eigenen Unterrichtens. (Mehrere 
Trainingsstunden pro Tag gelten ein einzelner Tag.)

B. Information on the Qualification for Nominees

Rank 	 Required years of practice* 	 Age 	

Shodan	 More than 2 years after joining 	 20 	
2nd Dan 	 More than 2 years after receiving Shodan 	 – 	
3rd Dan 	 More than 3 years after receiving 2nd Dan 	 – 	
4th Dan 	 More than 4 years after receiving 3rd Dan 	 – 	
5th Dan 	 More than 5 years after receiving 4th Dan 	 – 	
6th Dan 	 More than 6 years after receiving 5th Dan 	 33 	
7th Dan 	 More than 12 years after receiving 6th Dan 	 45 	
8th Dan 	 More than 15 years after receiving 7th Dan 	 60 	

*The necessary number of days to constitute one year of practice is minimum 180 days/year. (Even if the nominee practices 
several hours in a day, it still only counts as 1 day.) 

*The required years of practice are counted from the Aikikai registration date, not the date of the exam. 

If the nominee was promoted to the current rank in a different organization, please explain the reasons of the change of organization. 

Hinweise:
·	� Für Vorschläge, bei denen die vorgeschriebene Wartezeit genau oder nur knapp überschritten wird, sollte die Begründung 

entsprechend ausführlicher und weitgehender sein. Ein herausragendes Engagement und eine Funktion innerhalb des Verban-
des oder eine besonderes Engagement in der Tätigkeit als Lehrer*in von Lehrgängen und Fortbildungen können z.B. einen 
solchen Vorschlag begründen. Promotionen in Mindestzeit sind eine Ausnahme. 

·	� Sofern die bisherige Graduierung in einem anderem Aikidō-Verband als der AiFD abgelegt wurde, soll nach Austreten aus diesem 
Verband bis zum Vorschlag durch die AiFD eine angemessene Zeit vergangen sein.

ANLAGE: VORSCHLAG  FÜR EINEN EHRENDAN / DANGRADUIERUNG AB DEM 5. DAN
Stand 11/2024
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C. Registration Fees for Dan Grade trough Recommendation (for successful nominees)

Shodan	 30,000 Yen	 150,– €
2nd Dan	 40,000 Yen 	 180,– €	
3rd Dan	 50,000 Yen 	 260,– €
4th Dan	 60,000 Yen 	 350,– €
5th Dan	 70,000 Yen 	 550,– €
6th Dan	 80,000 Yen 	 650,– € (die €-Preise sind Festpreise und unterliegen nicht dem aktuellen Yen-Kurs)

7th Dan and above: contributions based on personal decision 	

Die Entscheidung über die Ernennungen durch den Aikikai wird in der Regel im Laufe des November gefällt und im Rahmen des  
Kagamibiraki (Neujahrszeremonie Anfang Januar) offiziell verkündet.
Die finanzielle und postalische Abwicklung erfolgt über das Sekretariat der AiFD.

Zur Erinnerung:
Regelung innerhalb der Aikido Föderation Deutschland e.V.:

Dan-Graduierungen bis zum 4. Dan werden in der Regel durch Prüfungen vor einer Prüfungsjury der AiFD erlangt. Graduierungen 
ab dem 5. Dan werden verliehen. 

Voraussetzung für die Verleihung einer Dan-Graduierung sind vorbildhafte Haltung und Engagement im Sinne des Aikidō. Bei der 
Verleihung von Dan-Graden sind u. a. die Persönlichkeit, Fachkompetenz und Lehrbefähigung der*s Aikidōka zu berücksichtigen, 
sowie ihre/seine Verdienste um die Verbreitung des Aikidō.

Die Wartezeiten zwischen den verschiedenen Graduierungen orientieren sich am Graduierungssystem der AiFD, an der Prüfungs-
ordnung des Aikikai Honbu Dōjō sowie dessen „International Regulations“ und der jeweils gültigen „Guideline for Promotion by 
recommendation“.

In besonders begründeten Ausnahmefällen können Aikidō-Dan-Graduierungen unterhalb des 5. Dan verliehen werden. In der Regel 
ist hier eine Erfahrung im Aikidō vorauszusetzen, die deutlich über die normalen Mindestwartezeiten hinausgeht.

Für die Verleihung von Dan-Graden kann der/die Aikidōka von ihrem/ihrer Aikidō-Lehrerer*in oder einem Mitglied des Dan-Kollegiums 
(DK, siehe Satzung §10) vorgeschlagen werden. Der Antrag muss schriftlich an das NTK der AiFD gestellt werden. 

Alle Anträge müssen begründet sein. Die Erfüllung aller Voraussetzungen und Formvorschriften ist schlüssig nachzuweisen.

Die Entscheidung über die Verleihung einer Dan-Graduierung obliegt dem Grading Committee der AiFD, das in ordentlicher Sitzung 
mit ²/³ Mehrheit darüber entscheidet.

Die offizielle Verleihung der Dan-Graduierung kann im Rahmen eines AiFD-Lehrganges stattfinden.

Die Kosten trägt die/der geehrte Aikidōka.
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